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2Beitn roir nun in folcfjer Gage etroa jagen, ber 3ögling biirfe ja aud) gar
nidjt nur beroaf)rt rocrbcn, jonbern er miiffe aud) fid) fetber bcroäf)ren, itnb
bagu fei es gerabe notiuenbig, baff er aud) roieber einmal auf fid) felber
geftellt bleibe; menu mir fagen, mir roollen ii)n gar nid)t immer Raiten, er
foil ûielmeïjr felbftänbig, fällig gut Selbftergieljung merben - Reifet bas
bann, baff mir bie ©rauben fauer nennen, bic roir nicht erreichen können?
— (Es kann bies Ijeijfen; aber ebenfomeit biefe neue ©inftellung, bie im
3ögling eine felber entfeheibenbe 3nftang fiel)!, aus miibcr ober oergroeifeln*
ber Refignation l)eroorgel)t, ebenfo roeit ift fie nid)ts roert, roeil fie etroas
oorgibt, an bas fie felber nid)t glaubt. 2ßenn mir einem 3ögling, ben roir
aus ber 5)aitb geben müffen, fagen: Run kommt es auf bid) an!, bann
bezeugen mir bamit nur bas, baff mir in if)m mcl)r feljen als ein ©mg,
bas fid) fcfjieben läßt, ober meljr als einen Organismus, ber unfere Pflege
bebarf, baff roir in ihm nießt nur etroas feilen, bas eine Seele îjat, fonbern
fdlärfer unb beftimmter: etroas, bas eine Seele ift, roenn biefer Olaube
feßon unfer ganges 2Birken als leitenbe 3bee burchgogeit l)at, roenn roir uns
nie als Sjjerrfcfjer gefühlt l)aben, roo roir befehlen mufften, fonbern nur als
Schrittmacher, nie als 3iid)ter, roo roir pflegen mufften, fonbern nur als
Stelloertreter beffen, ber gur eigenen ©ntfetjeibung nod) nid)t reif ift. 3ft
bies aber ber Sali, bann erfdjeiitt alles im 3ögling in einem neuen Cid)tc,
bann entftel)t ein anbersartiges 93ilb als bie bisherigen oom R3efen feiner
Seele. 2Bir nennen biefes neue 31uffaffett ein "33 e r ft e 1) e n.

(5ortfc§ung folgt.)

Das Sfrafproblem.
^3. 2B i e f c r, ®urgl)of=S)ielsborf.

3Bir können nicht an bic Unterfuchung bes Strafproblems gehen, ohne
nicht oorher einige Seftftclluitgen über bie ©rgiehuttg überhaupt gemacht gu
haben. ©emt bie Strafe ift ein Seil, unb gum ©li'tdt einer ber unroid)tigften,
in ber ©rgiehung unb bie Beurteilung bes Strafproblems richtet fid) uor
altem trad) ber 3lrt, roie bic ©rgiel)itiigsnufgabe aufgefaßt roirb. ©as Be=

roußtfein, bie 33 e r a n t ro o r t u n g aits ber heraus ber ©rgieher hanbelt,
beftimmt alles, roas fid) als Strafe ausroirken muff. Unb es ßängt eben=

falls gang non ber yf3erfönlid)keit bes ©rgieljers ab, ro i e rtnb ro a n n unb
o b er überhaupt ftraft.

©as SBefen unb bas 3icl ber ©rgiehuttg roirb oon Freiherr o o n

Stein fo formuliert: ,,©rgiel)ung ift eine auf bie Ratur bes ©eiftes ge=

grünbete Rletljobe, roelcf)e bas 3iet oerfolgt, jebe Straft ber Seele gu ent=

falten, jebes fd)Iummernbe ;}3ringip bes Gebens aufguroecken unb guftäcken,
alle einfeitige Kultur gu oermeiben unb ben "Regungen eine forgfältige
Pflege gu roibmen, auf betten bie Straft unb ber SBert bes Rîettfcf)ett
beruht." 3eatt "Çaul fagt barüber: „Oer ©eift ber ©rgiehuttg ift nichts
als bas Beftreben, ben 3bealnteitfd)eit, ber in jebem Mttbe umhüllt liegt,
freigumachen buret) einen Srreigeroorbetten." ^ e ft a I o g g i h<U bie h°he
Sorberung geftellt: „S)as 3iet ber ©rgiehuttg ift Rîenjct)lichheit, ober beffer
entroickeltc-Bîenfd)tid)keit", aber, fagt er anbersroo: „©s gibt keine alt=

gemeine ©rgiehuttg, fonbern bie ©rgiehuttg muß in jebem befonbern Salle

— 278 —

Wenn wir nun in solcher Lage etwa sagen, der Zögling dürfe ja auch gar
nicht nur bewahrt werden, sondern er müsse auch sich selber bewähren, und
dazu sei es gerade notwendig, daß er auch wieder einmal auf sich selber
gestellt bleibe; wenn wir sagen, wir wollen ihn gar nicht immer halten, er
soll vielmehr selbständig, fähig zur Selbsterziehung werden ^ heißt das
dann, daß wir die Trauben sauer nennen, die wir nicht erreichen können?
^ Es kann dies heißen; aber ebensoweit diese neue Einstellung, die im

Zögling eine selber entscheidende Znstanz sieht, aus müder oder verzweifelnder
Resignation hervorgeht, ebenso weit ist sie nichts wert, weil sie etwas

vorgibt, an das sie selber nicht glaubt. Wenn wir einem Zögling, den wir
aus der Hand geben müssen, sagen: Nun kommt es auf dich an!, dann
bezeugen wir damit nur das, daß wir in ihm mehr sehen als ein Ding,
das sich schieben läßt, oder mehr als einen Organismus, der unsere Pflege
bedarf, daß wir in ihm nicht nur etwas sehen, das eine Seele hat, sondern,
schärfer und bestimmter: etwas, das eine Seele ist, wenn dieser Glaube
schon unser ganzes Wirken als leitende Idee durchzogen hat, wenn wir uns
nie als Herrscher gefühlt haben, wo wir befehlen mußten, sondern nur als
Schrittmacher, nie als Züchter, wo wir pflegen mußten, sondern nur als
Stellvertreter dessen, der zur eigenen Entscheidung noch nicht reif ist. Ist
dies aber der Fall, dann erscheint alles im Zögling in einem neuen Lichte,
dann entsteht ein andersartiges Bild als die bisherigen vom Wesen seiner
Seele, Wir nennen dieses neue Auffassen ein Ber stehen,

(Fortsetzung folgt.s

ZtsZfpmblem.
P, Wie s er, Burghof-Dielsdorf,

Wir können nicht an die Untersuchung des Strafproblems gehen, ohne
nicht vorher einige Feststellungen über die Erziehung überhaupt gemacht zu
haben. Denn die Strafe ist ein Teil, und zum Glück einer der unwichtigsten,
in der Erziehung und die Beurteilung des Strafproblems richtet sich vor
allem nach der Art, wie die Erziehungsaufgabe aufgefaßt wird. Das
Bewußtsein, die Verantwortung, aus der heraus der Erzieher handelt,
bestimmt alles, was sich als Strafe auswirken muß. Und es hängt ebenfalls

ganz von der Persönlichkeit des Erziehers ab, iv i e und w a n n und
o b er überhaupt straft.

Das Wesen und das Ziel der Erziehung wird von Freiherr von
Stein so formuliert: „Erziehung ist eine auf die Natur des Geistes
gegründete Methode, welche das Ziel verfolgt, jede Kraft der Seele zu
entfalten, jedes schlummernde Prinzip des Lebens aufzuwecken und zu stärken,
alle einseitige Kultur zu vermeiden und den Regungen eine sorgfältige
Pflege zu widmen, auf denen die Kraft und der Wert des Menschen
beruht." Jean Paul sagt darüber: „Der Geist der Erziehung ist nichts
als das Bestreben, den Idealmenschen, der in jedem Kinde umhüllt liegt,
freizumachen durch einen Freigewordenen." Pesta lozzi hat die hohe
Forderung gestellt: „Das Ziel der Erziehung ist Menschlichkeit, oder besser
entwickelte Menschlichkeit", aber, sagt er anderswo: „Es gibt keine
allgemeine Erziehung, sondern die Erziehung muß in jedem besondern Falle
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für jcbcs befonbere ©ingelroefen anbers fein." 9tn bcn ©rgietjer ftellt
3) ii ring bie 9Inforberung : „Sîidjt ber ift ©rgiefjer non ©ottes ©nabem,
ber feinen ©eift in einen ctnbern überleiten mill, fonbern ber, ber es uermag,
in t)öcl)fter harmonie bas gur ©ntroicklung gu bringen, roas im anbern
©eifte angelegt ift." ©in ^inmeis auf bie Stellung bes ©rgieljers gum
3ögling liegt in bem 933ortc non © o c t f) e : „9Benn mir bie SDIenfcfjen nur
nehmen, mie fie finb, fo machen mir fie fd)led)ter; raenn mir fie be=

{janbeln, als mären fie, raie fie fein follen, fo bringen roir fie baîjin, roof)in
fie gu bringen finb."

313 ir raiffen gut genug unb erfahren es alle Sage, baff roir aud) bamht
nod) lange nid)t bas tet?tc gefagt unb erreicht haben unb in fdjroeren
Stunben bnmit nid)t freubig überroinben können, fonbern baff uns etroas
oon jener Siebe gefdjenkt roerben mufe, oon ber ber Slpoftet im ^orintl)er=
brief rebet, non bem unbefiegbaren ©lauben, non bem ©rbarmeti mit ben

uns annertrauten 9Jiitmenfd)en unb non ber Seibenfdjaft bes Kampfes um
^Befreiung ber Sttenfdjen aus aller $nect)tfd)aft. 923ir fet)en es bod) immer
roieber, baff fo, raie roir finb, and) unfere 3öglinge finb, unb „fooiel man
einem fütenfdjen gutraut, fo niel ift er". (3ean ^5aul.)

ÎBenti roir jet;t ben 93egriff ber Strafe befinteren roollen, fo ift
bas etroas fdjroierig, roeit Formulierungen tjier nidjt ftanbhalten unb roir
©rgieljer tjier roie in einem befonbern Sidjte fteîjen, bas uns nor allem
unfere eigenen SÜtängel geigt unb in bas ©unkel unferer Sdjroädjen unb
llnficl)ert)eiten tjinein leuchtet. SDlit Strafe laffen fid) bie SDÎafjnafymen be=

geidjiten, bie notroenbig erfd)einen, um eine 93erfef)lung, einen Ungetjorfam
bes 3öglings — bes Ötienfdjen überhaupt gegen eine Ijötjerc Autorität —
gu fiitjnen, b. t). il)m burd) biefe SDÎafjnahmen feine 93erfef)lung befonbers
nadjbrücktid) gum 93erouf)tfein gu bringen, bamit er buret) bie babureb ge=

förberte ©rkenntnis gebeffert roerbe. 9ßenn roir babei auf ben ©rgieljcr
fetjen, fo mitjf gejagt roerben, baß ftrafen im engern Sinne faft immer ein
93 e r f a g e n bes ©r gicler s bebeutet, jebenfalls trifft bas für bie fo=
genannte Sl'örperftrafc gu. Sofern bas „irrationale" bas eigentlid) ©i-
gieljenbe fein foil, muff um fo mehr bie 93ebcutung ber Strafe in ber ©r>-

giehung mjterfudjt roerben; beim es roirb für eine ©rgiehung im beften
Sinne fdjäbigenb unb nertjängnisooll fein, roemt in ihrer Slusroirkung bie

Strafe eine grojje Stolle fpiett. Strafe hängt oft mit Untcrbrüchung, ©r=
niebrigung gufammen, roäfjrenb fie bod) im beften Falle eine SDÎ a ft

nafjnte ber Befreiung fein follte. ©urd) bie Strafe foil bem 3ögling
geholfen roerben — aber roie fieftt ber 3ögling geroötjnlid) biefe 5)ilfc an!
—, baf) er feine Fehler nidjt nur äufterlid) ablegt, fonbern aud) innerlid)
iiberroinbet. ©as roirb aber nidjt gefd)cl)en können, roenn er burd) 93e=

ftrafung nod) troftiger unb mutlofer itnb etroa gar nod) burd) bas ©emitter
einer körperlichen 3iid)tigung in bie ©infamkeit geftoften roirb. ©ann
kann er einfach nicht einfefjen, baff es ber ©rgieher gut mit ihm meine unb
oon einer befreienben ©3irkung ber Strafe kann feiten bie 9tebe fein, ©as
kann fid) befonbers in einer religiös orientierten ©rgiehung oerf)ängnis=
ooll ausroirken, roenn bas 9Bort falfd) oerftanben roirb mit ber entfprecfjem
ben Slnroeiiöitiig: 933en ber S)err lieb hat, ben giidjtiget er. 9Benn hier eil«
grofte Ä'luft ift groifdjen SBorten unb 9©erken, muft ber ©rgiehungserfolg
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für jedes besondere Einzelwesen anders sein," An den Erzieher stellt
During die Anforderung- „Nicht der ist Erzieher von Gottes Gnaden;
der seinen Geist in einen andern überleiten will, sondern der, der es vermag,
in höchster Harmonie das zur Entwicklung zu bringen, was im andern
Geiste angelegt ist," Ein Hinweis auf die Stellung des Erziehers zum
Zögling liegt in dem Worte von Goethe : „Wenn wir die Menschen nur
nehmen, wie sie sind, so machen wir sie schlechter; wenn wir sie

behandeln, als wären sie, wie sie sein sollen, so bringen wir sie dahin, wohin
sie zu bringen sind."

Wir wissen gut genug und erfahren es alle Tage, daß wir auch damit-
noch lange nicht das letzte gesagt und erreicht haben und in schweren
Stunden damit nicht freudig überwinden können, sondern daß uns etwas
von jener Liebe geschenkt werden muß, von der der Apostel im Korinther-
brief redet, von dem unbesiegbaren Glauben, von dem Erbarmen mit den

uns anvertrauten Mitmenschen und von der Leidenschaft des Kampfes um
Befreiung der Menschen aus aller Knechtschaft. Wir sehen es doch immer
wieder, daß so, wie wir sind, auch unsere Zöglinge sind, und „soviel man
einein Menschen zutraut, so viel ist er". (Jean Paul.)

Wenn wir jetzt den Begriff der Strafe definieren wollen, so ist
das etwas schwierig, weil Formulierungen hier nicht standhalten und wir
Erzieher hier wie in einem besondern Lichte stehen, das uns vor allem
unsere eigenen Mängel zeigt und in das Dunkel unserer Schwächen und
Unsicherheiten hinein leuchtet. Mit Strafe lassen sich die Maßnahmen
bezeichnen, die notwendig erscheinen, um eine Verfehlung, einen Ungehorsam
des Zöglings — des Menschen überhaupt gegen eine höhere Autorität
zu sühnen, d. h. ihm durch diese Maßnahmen seine Verfehlung besonders
nachdrücklich zum Bewußtsein zu bringen, damit er durch die dadurch
geförderte Erkenntnis gebessert werde. Wenn wir dabei auf den Erzieher
sehen, so muß gesagt werden, daß strafen im engern Sinne fast immer ein
Versagen des Erziehers bedeutet, jedenfalls trifft das für die
sogenannte Körperstrafe zu. Sofern das „Irrationale" das eigentlich
Erziehende sein soll, muß um so mehr die Bedeutung der Strafe in der
Erziehung untersucht werden; denn es wird für eine Erziehung im besten
Sinne schädigend und verhängnisvoll sein, wenn in ihrer Auswirkung die

Strafe eine große Rolle spielt. Strafe hängt oft mit Unterdrückung,
Erniedrigung zusammen, während sie doch im besten Falle eine
Maßnahme der Befreiung sein sollte. Durch die Strafe soll dem Zögling
geholfen werden — aber wie sieht der Zögling gewöhnlich diese Hilfe an!

daß er seine Fehler nicht nur äußerlich ablegt, sondern auch innerlich
überwindet. Das wird aber nicht geschehen können, wenn er durch
Bestrafung noch trotziger und mutloser und etwa gar noch durch das Gewitter
einer körperlichen Züchtigung in die Einsamkeit gestoßen wird. Dann
kann er einfach nicht einsehen, daß es der Erzieher gut mit ihm meine und
von einer befreienden Wirkung der Strafe kann selten die Rede sein. Das
kann sich besonders in einer religiös orientierten Erziehung verhängnisvoll

auswirken, wenn das Wort falsch verstanden wird mit der entsprechenden

Anwendung- Wen der Herr lieb hat, den züchtiget er. Wenn hier eine
große Kluft ist zwischen Worten und Werken, muß der Erziehungserfolg
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gering fein unb ijier fei)t and) geroöijnlid) bie ftörkfte Kritik an ber Sin«

ftaltsergiehung ein, tncil bod) an eine religiös gerichtete ©rgiehung bc=

fonbers t)olje <3tnforbc rungen gestellt roerben.

Slllerbings gibt es Konflikte, in benen lang oertjaltcnc ilnluft, cöttler=
feeit, enttäufdjte Hoffnungen, Sefjnfudjt gum Slusbrucf) kommt, unb 100
bann burd) bie ©rfd)ütterung einer Slusfpraclje 3ögling unb ©rgieljer
befreit roerben. (Sine barauf oerfügte Strafe ift aber bann giemlid) beben«

tungslos, fie bat oielleidjt als „Temonftration" einen SBert, aber ber
„befreite" 3ögting kann baburd) and) roieber mifjtrauifd) gemacht roerben,
roenn er nicf)t gang oon ber Slufridjtigkeit unb oon ber Solibarität bes

Sorgefetjten übergeugt ift.
„3Iid)t roenig genug kann geftraft roerben", fagt Tiiring, „bei großem

Säubern, bei Sdjulentlaffenen fottte grunbfätjlid) jebe körperliche 3ücf)tigung
oermieben, in Slnftalten aber unbebingt oerboten roerben. Sine Slusnaljme
in Slnftalten follte nur für Tierquälerei unb mutuelle llnfittlicljkeiten gu=

gelaffen fein." Ter Schaben, ber burd) nidjt oerfügte Seftrafung entfteljen
könnte, ift jebenfalls oiel geringer, als jene Schöben, bie bei häufiger unb
roillkürlidjer 33eftrafung oerurfadjt roerben. 3mmer follte bie befonbere
Snbioibualität bes Höglings mafjgebcnb fein, es hefteten in biefer Hinfielt
greffe Unterfdjiebe groifdjen ^inbern unb 3ugenblid)en, auch gmifd)en Knaben

unb föläbdjen. ©inem oft oerprügelten Surfeljen, ber barin gang ab«

geftumpft rourbe unb unci) jeber SÖliffctat auf biefe 3rolge roartet, kann es
ben größten ©inbruck machen, roenn ber ©rgieljer bie Sel)errfd)ung unb
3rcunblicf)keit bcroaljrt unb il)m ruhig bie Sebeutung ber 33erfef)lung klar«
machen kann. SBenn bie Strafe nidft bem eigentlichen ®rgief)ungsroerk
bient, foil fie oermieben roerben. SBenn ber 3ögling nicht étions oon
feinem Unrecht einfielt, kann ihm auch bie fd)ärffte Strafe nicht gur ©r=
kenntnis oerhelfen, fonbern fie roirb bie legten SDÎôglidjkeiten ber ©infidjt
oerfd)ütten unb anftatt baff ©rgieher unb 3ögling fiel) näher kommen, ift ber
Slbgrunb groifdjen beiben buret) eine unfinnige Seftrafung nod) größer ge=
rcorben. Ta liegt ein grojjer llntcrfdjieb groifd)cn "Stuft alt unb 3 a

mi lie : in ber Slnftalt oft bas bürftige, unfidjere ®efüf)l bes Taljeimfetns,
bes ©eborgen« unb boch allem Stusgeïiefertfeins, bas burd) eine Seftrufung
immer roieber ben 3ögling aus ber gufälligen ®emeinfd)aft fallen läfjt,
roäijrenb bei ber 3amilie ein jahrelanges, mehr ober roeniger tjarmonifitjes
3ufammenroad)fen ba ift, eine £ebensgemeinfd)aft, bie burd) Seftrafungen,
Streit, nicht fo leicht erfdjüttert roerben kann, unb roo bie ©Item in unb
nad) ber Scftrafung bem $inbe ihre befonbere Cicbc geigen können. Tas
gilt im befonbern für bie fdjon ermähnte „$örpcrftrafe", roo bas dinb in
ben in fd)merglid)er 9îot ftrafenben ©Itern bod) feine nächften üJlenfcljen
roeifj unb befdjütjt ift barin — roährenb beim 3ögling, g. S3, bem Staust
oater gegenüber, biefe lebenbig ftarken Sinbungen nie oorhanben finb, ber
Hausoater ift gerabe in biefen bunkeln "Stugeublickeu ber 3rembe, einem

gum ©ericljt ©efetjte. 9îid)t baff bamit ber „Mrperftrafe" in ber 3amilie
bas SBort gerebet roerben füllte; fie ift bort fo oerroerflich unb aus unferer
ntenfchlichen Ungulönglicfjkeit kommenb roie in ber Stufta lt.

Tic folgenben Semerkungen unb 3eftftellungcn entfpringen nun bem

begrengten ©ebiete ber ©rgiehung, in bem ici) arbeite, in ber ©rgiehung unb
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gering sein und hier seht auch gewöhnlich die stärkste Kritik an der
Anstaltserziehung ein, weil doch an eine religiös gerichtete Erziehung
besonders hohe Anforderungen gestellt werden.

Allerdings gibt es Konflikte, in denen lang verhaltene Unlust, Bitterkeit,

enttäuschte Hoffnungen, Sehnsucht zum Ausbruch kommt, und wo
dann durch die Erschütterung einer Aussprache Zögling und Erzieher
befreit werden. Eine darauf verfügte Strafe ist aber dann ziemlich
bedeutungslos, sie hat vielleicht als „Demonstration" einen Wert, aber der
„befreite" Zögling kann dadurch auch wieder mißtrauisch gemacht werden,
wenn er nicht ganz von der Aufrichtigkeit und von der Solidarität des

Borgesetzten überzeugt ist.

„Nicht wenig genug kann gestraft werden", sagt Düring, „bei größern
Kindern, bei Schulentlassenen sollte grundsätzlich jede körperliche Züchtigung
vermieden, in Anstalten aber unbedingt verboten werden. Eine Ausnahme
in Anstalten sollte nur für Tierquälerei und mutuelle tlnsittlichkeiten
zugelassen sein." Der Schaden, der durch nicht verfügte Bestrafung entstehen
könnte, ist jedenfalls viel geringer, als jene Schäden, die bei häufiger und
willkürlicher Bestrafung verursacht werden. Immer sollte die besondere
Individualität des Zöglings maßgebend sein, es bestehen in dieser Hinsicht
große Unterschiede zwischen Kindern und Jugendlichen, auch zwischen Knaben

und Mädchen. Einem oft verprügelten Burschen, der darin ganz
abgestumpft wurde und nach jeder Missetat auf diese Folge wartet, kann es
den größten Eindruck machen, wenn der Erzieher die Beherrschung und
Freundlichkeit bewahrt und ihm ruhig die Bedeutung der Verfehlung
klarmachen kann. Wenn die Strafe nicht dem eigentlichen Erziehungswerk
dient, soll sie vermieden werden. Wenn der Zögling nicht etwas von
seinem Unrecht einsieht, kann ihm auch die schärfste Strafe nicht zur
Erkenntnis verhelfen, sondern sie wird die letzten Möglichkeiten der Einsicht
verschütten und anstatt daß Erzieher und Zögling sich näher kommen, ist der
Abgrund zwischen beiden durch eine unsinnige Bestrafung noch größer
geworden. Da liegt ein großer Unterschied zwischen Anstalt und
Familie in der Anstalt oft das dürftige, unsichere Gefühl des Daheimseins,
des Geborgen- und doch allem Ausgeliefertseins, das durch eine Bestrafung
immer wieder den Zögling aus der zufälligen Gemeinschaft fallen läßt,
während bei der Familie ein jahrelanges, mehr oder weniger harmonisches
Zusammenwachsen da ist, eine Lebensgemeinschaft, die durch Bestrafungen,
Streit, nicht so leicht erschüttert werden kann, und wo die Eltern in und
nach der Bestrafung dem Kinde ihre besondere Liebe zeigen können. Das
gilt im besondern für die schon erwähnte „Körperstrafe", wo das Kind in
den in schmerzlicher Not strafenden Eltern doch seine nächsten Menschen
weiß und beschützt ist darin — während beim Zögling, z. B. dem Haus^-
vater gegenüber, diese lebendig starken Bindungen nie vorhanden sind, der
Hausvater ist gerade in diesen dunkeln Augenblicken der Fremde, einem

zum Gericht Gesetzte. Nicht daß damit der „Körperstrafe" in der Familie
das Wort geredet werden sollte! sie ist dort so verwerflich und aus unserer
menschlichen Unzulänglichkeit kommend wie in der Anstalt.

Die folgenden Bemerkungen und Feststellungen entspringen nun dem

begrenzten Gebiete der Erziehung, in dem ich arbeite, in der Erziehung und
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Beobachtung fcproerergiehbarer 3ugenblid)er aus meift gropftäbtifipen Ber®
hältniffen im Hilter oon 15 bis 20 3al)ren. B3ic fdfott ermähnt tourbe, fpielt
bie ^3crfönlicf)kcit bes Ergiepers, feine eigene Ergiefjttng, fein Charakter unb
Temperament, feine eigenen 3ütmilienoerhöltniffe, and) feine ©efunblfeit
eine roefentlidje Bolle. SDtübigkeit unb Ärankfein, Unfähigkeit, fid) über
bie Sad)c gtt ftellen bei aller innerfter Anteilnahme, Erkenntnis (ober baffer
bumpfes 3üi)len) bes Schroinbens ber Streifte kann ben Ergieper in feiner
Aufgabe, befonbers mas bie Beftrafung ber Sögliitge anbetrifft, gefäprben,
inbent fid) in ber Ergiepung bas Stauptgcioicht immer mepr nad) ber Bich®

hing einfeitiger Beftrafung l)in oerfcijiebt, um burd) Beftrafung ben feproin®
benben Ein fluff ber Autorität gu erfepen. B3ir roerben kranke, uns an®

oertraute Btenfcl)cn nie ftrafen, roenn fie uns and) grope Schwierigkeiten
macf)ett; aber kranke Ergieher können ftrafen — ungeftraft — unb fo jähre®
langes Unheil in einer Stausgemeinfchaft anrichten. Befonbers feproierig ge=

ftaltet fiel) nun bie 3ü'age ber Beftrafung in einem Steinte, in bas fie in
ber oerfdjiebenftcn Bcrfaffung, in oerfepiebettem Alter, aus ben oerfepieben®
fron Berpältniffen heraus gufällig gufammengefiihrt roerben, bamit fie pier
beobachtet, unterfuept, ergogen unb in ihrem geben roieber etroas oorroärts
gebracht roerben. Stier erfcheint bie Berforgnng — befonbers roenn fie nom
Oericht oerfügt ift — fd)on Strafe genug. Sa runt bin id) immer in einiger
Berlegenpeit, roenn id) gefragt roerbe, roas für Strafmöglichkeiten roir haben
itnb roie roir fie anroenben. Es gibt geute, bie fiel) bafür befonbers inter®
effieren unb ich benke bann manchmal, roenn roir uns bei ber Familien®
ergiehung, bie bod) immer Borbilb fein mup, fo befonbers nach ben Straf®
möglichkeiten erkunbigen roürben, roahrfcheinlid) roiirben fich manche Eltern
redft entrüften, baf) man fie nicht höher einfepöpe. 2Bopl finb in einem
Steinte gang anbere Borausfehungen als in einer Tamilie, es gibt oiel mehr
Reibungen, mehr unperfönliches Aufeinanber=angeroiefen=fein, ben eingelnen
entlaftenbe i^ollektiooerantroortung etc. 3üagc: können roir ba mit Stra®
fen oiel machen, beffer machen, freubiges, oorroärts bringenbes, befreienbes
3nfammenleben fehaffen? B3ir fehen bei biefen Torberungcn beutltd), roie
gering ber B3ert ber Strafe in biefer Begiepnng ift. 3ur Erhaltung ber
Stausorbmutg unb ©ifgiplitt ntüffett Berorbnungeti getroffen roerben, bereit
Beachtung burcp Strafanbrohung unb Beftrafung eoentueii geförbert roerben
kann, fo mup manchmal aud) bie Arbeit in ber 3üeigeit als geroiffe Be®

ftrafung gngeroenbet roerben; aber biefe Arbeit mup immer einen Sinn
haben, baf) fie ben 3ögliitg nicht bitter macht. Es hanbelt fid) ba faft nur
um Aeuperlicpkeiten (mit fchtmtpigeit Schuhen ins Staus kommen, raufen
in ben 3immcrn, 3erftörung unb Befchmupung oon ©egenftänben unb
^Räumlichkeiten) ; aber ba geigt es fid) immer roieber, bap Strafen gar nichts
nütjen, roenn nicl)t bas S)eim aud) äuperlid) toirklid) ein Steint ift, fo gut
roie alle Strafanbrohung nichts nüpt bei Entroeid)ungen. ©a mup bie Be®

giehuttg ooit Bîenfcp gtt Btenfd), ber gute Stausgeift toirkfam fein.
fSd)lup folgt.)

— 281 —

Beobachtung schwererziehbarer Jugendlicher aus meist großstädtischen
Verhältnissen im Alter von 15 bis 20 Jahren, Wie schon erwähnt wurde, spielt
die Persönlichkeit des Erziehers, seine eigene Erziehung, sein Charakter und
Temperament, seine eigenen Familienverhältnisse, auch seine Gesundheit
eine wesentliche Rolle, Müdigkeit und Kranksein, Unfähigkeit, sich über
die Sache zu stellen bei aller innerster Anteilnahme, Erkenntnis (oder besser

dumpfes Fühlen) des Schwindens der Kräfte kann den Erzieher in seiner
Aufgabe, besonders was die Bestrafung der Zöglinge anbetrifft, gefährden,
indem sich in der Erziehung das Hauptgewicht immer mehr nach der Richtung

einseitiger Bestrafung hin verschiebt, um durch Bestrafung den schwindenden

Einfluss der Autorität zu ersehen. Wir werden kranke, uns
anvertraute Menschen nie strafen, wenn sie uns auch große Schwierigkeiten
machen: aber kranke Erzieher können strafen — ungestraft — und so

jahrelanges Unheil in einer Hausgemeinschaft anrichten. Besonders schwierig
gestaltet sich nun die Frage der Bestrafung in einem Heime, in das sie in
der verschiedensten Verfassung, in verschiedenem Alter, aus den verschiedensten

Verhältnissen heraus zufällig zusammengeführt werden, damit sie hier
beobachtet, untersucht, erzogen und in ihrem Leben wieder etwas vorwärts
gebracht werden. Hier erscheint die Versorgung — besonders wenn sie vom
Gericht verfügt ist — schon Strafe genug. Darum bin ich immer in einiger
Verlegenheit, wenn ich gefragt werde, was für Strafmöglichkeiten wir haben
und wie wir sie anwenden. Es gibt Leute, die sich dafür besonders
interessieren und ich denke dann manchmal, wenn wir uns bei der Familisn-
erziehung, die doch immer Borbild sein muß, so besonders nach den
Strafmöglichkeiten erkundigen würden, wahrscheinlich würden sich manche Eltern
recht entrüsten, daß man sie nicht höher einschätze, Wohl sind in einem
Heime ganz andere Voraussetzungen als in einer Familie, es gibt viel mehr
Reibungen, mehr unpersönliches Aufeinander-angewiesen-sein, den einzelnen
entlastende Kollektivverantwortung etc. Frage: Können wir da mit Strafen

viel machen, besser machen, freudiges, vorwärts bringendes, befreiendes
Zusammenleben schaffen? Wir sehen bei diesen Forderungen deutlich, wie
gering der Wert der Strafe in dieser Beziehung ist. Zur Erhaltung der
Hausordnung und Disziplin müssen Verordnungen getroffen werden, deren
Beachtung durch Strafandrohung und Bestrafung eventuell gefördert werden
kann, so muß manchmal auch die Arbeit in der Freizeit als gewisse
Bestrafung angewendet werden: aber diese Arbeit muß immer einen Sinn
haben, daß sie den Zögling nicht bitter macht. Es handelt sich da fast nur
um Aeußerlichkeiten (mit schmutzigen Schuhen ins Haus kommen, raufen
in den Zimmern, Zerstörung und Beschmutzung von Gegenständen und
Räumlichkeiten) : aber da zeigt es sich immer wieder, daß Strafen gar nichts
nützen, wenn nicht das Heim auch äußerlich wirklich ein Heim ist, so gut
wie alle Strafandrohung nichts nützt bei Entweichungen, Da muß die
Beziehung von Mensch zu Mensch, der gute Hausgeist wirksam sein,

(Schluß folgt.)
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